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Einstellvereinbarung über die Beweidung von ökologisch bewirtschafteten Flächen 

durch Tiere aus einem nichtökologischen Betrieb 

 

Zwischen dem ökologischen Betrieb (nachstehend Betrieb genannt) 

      

__________________________________________________________________________ 

und dem nichtökologischen Betrieb (nachstehend Einsteller genannt) 

      

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vereinbarungsgegenstand 

Der Betrieb überlässt nachstehend genannte Flächen dem Einsteller zur Beweidung durch 

seine Tiere. 

 

Schlagname Flik-Nr. Weidezeitraum 
Anzahl der 
Tiere 

Tierart 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Es handelt sich um Pensionstiere (a) bzw. Gräsungstiere (b): 

 

 (a) Die Tiere werden dem Betrieb vom Einsteller zur Unterbringung und Pflege anvertraut. 

Die Tiere werden im jeweiligen Register beim Betrieb gemeldet. Der Betrieb führt für den 

Zeitraum der Vereinbarung die Bestandsbücher für die eingestellten Tiere.  

 

 (b) Der Einsteller bleibt Halter der Tiere und ist für die Betreuung der Tiere alleine 

verantwortlich. Das Führen der Bestandsbücher obliegt dem Einsteller. 
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Haltung und Fütterung 

Die Tiere sind während des Zeitraums der Beweidung gemäß den Vorgaben der VO (EU) Nr. 

2018/848 zu halten, zu füttern und medizinisch zu versorgen. 

Die gleichzeitige Beweidung der Flächen durch ökologische und nichtökologische Tiere ist 

nicht zulässig. 

Ein Weidetagebuch ist zu führen. 

Die Beweidung darf nicht dauerhaft und strukturell erfolgen. 

 

Erklärung des ökologischen Betriebs 

Hiermit erkläre ich, dass die Vorgaben aus Anhang II Teil II Nr. 1.4.4 VO (EU) Nr. 2018/848 

eingehalten werden. Die entsprechenden Nachweise liegen mir vor und werden auf 

Verlangen der Kontrollstelle bzw. der zuständigen Kontrollbehörde vorgelegt. 

 

Erklärung des nichtökologischen Betriebs 

Hiermit erkläre ich, dass mein Betrieb die Vorgaben aus Anhang II Teil II Nr. 1.4.4 VO (EU) 
Nr. 2018/848 erfüllt. Die entsprechenden Nachweise stelle ich dem ökologischen Betrieb zur 
Verfügung. Ich bin damit einverstanden, dass die Öko-Kontrollstelle des ökologischen 
Betriebs bzw. die zuständige Länderbehörde unter Berücksichtigung des geltenden 
Datenschutzes und der Verschwiegenheit Einsicht nimmt in meine bereitgestellten 
Unterlagen. 
 

Mitgeltende Regelungen und Unterlagen 

Die länderspezifischen Erlasse zur Auslegung des Anhang II Teil II Nr. 1.4.4 VO (EU) Nr. 

2018/848 sind Grundlage dieser Vereinbarung und werden auf Nachfrage von der Öko-

Kontrollstelle zur Verfügung gestellt. 

 

 

Vereinbarungszeitraum, Kündigung 

 

Die Vereinbarung beginnt am        und endet am        . 

 

Sie kann beidseitig vorzeitig mit einer Frist von        zum Monatsende gekündigt 

werden. 

 

Einsteller   

      

  

Ort, Datum  Unterschrift (Verantwortlicher des Betriebes) 

  

      

  Wiederholung in Druckbuchstaben 

Betrieb   

      

  

Ort, Datum  Unterschrift (Verantwortlicher des Betriebes) 
  

      

  Wiederholung in Druckbuchstaben 

 


